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�����9HURUGQXQJ�� bQGHUXQJ� GHU� $XVELOGXQJVRUGQXQJHQ� I�U� GLH� /HKUEHUXIH�.UDIWIDKU]HXJWHFKQLN�� 0DVFKLQHQEDXWHFKQLN�� 0DVFKLQHQIHUWLJXQJVWHFKQLN��

0HWDOOWHFKQLN��3URGXNWLRQVWHFKQLNHU�VRZLH�9HUSDFNXQJVWHFKQLN�

����� 9HURUGQXQJ� GHV� %XQGHVPLQLVWHUV� I�U� :LUWVFKDIW� XQG� $UEHLW�� PLW� GHU� GLH�$XVELOGXQJVRUGQXQJHQ� I�U�GLH�/HKUEHUXIH�.UDIWIDKU]HXJWHFKQLN��0DVFKLQHQEDXWHFKQLN��0DVFKLQHQIHUWLJXQJVWHFKQLN�� 0HWDOOWHFKQLN�� 3URGXNWLRQVWHFKQLNHU� VRZLH�9HUSDFNXQJVWHFKQLN�JHlQGHUW�ZHUGHQ�
Auf Grund der §§ 8 und 24 des Berufsausbildungsgesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, zuletzt geändert 

durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 79/2003, wird verordnet: 

$UWLNHO���
Die Kraftfahrzeugtechnik-Ausbildungsordnung, BGBl. II Nr. 191/2000, in der Fassung der Verord-

nung BGBl. II Nr. 177/2005, wird wie folgt geändert: 

��������VDPW�hEHUVFKULIW�ODXWHW��
Ä(LQJHVFKUlQNWH�=XVDW]SU�IXQJ�

� ��� Nach erfolgreich abgelegter Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Luftfahrzeugtechnik – Flug-
zeuge mit Turbinentriebwerken, Luftfahrzeugtechnik – Flugzeuge mit Kolbentriebwerken oder Luftfahr-
zeugtechnik – Hubschrauber kann eine im Vergleich zu § 27 Abs. 2 des Berufsausbildungsgesetzes einge-
schränkte Zusatzprüfung im Lehrberuf Kraftfahrzeugtechnik abgelegt werden. Sie erstreckt sich auf die 
Prüfarbeit im Umfang des § 5 Abs. 2 Z 1, 3, 5 und 6 sowie das Fachgespräch. Für die Zusatzprüfung 
gelten die §§ 5 und 6.“ 

$UWLNHO���
Die Maschinenbautechnik-Ausbildungsordnung, BGBl. II Nr. 337/1999, in der Fassung der Verord-

nung BGBl. II Nr. 177/2005, wird wie folgt geändert: 

��������VDPW�hEHUVFKULIW�ODXWHW��
Ä(LQJHVFKUlQNWH�=XVDW]SU�IXQJ�

� ��� Nach erfolgreich abgelegter Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Luftfahrzeugtechnik – Flug-
zeuge mit Turbinentriebwerken, Luftfahrzeugtechnik – Flugzeuge mit Kolbentriebwerken oder Luftfahr-
zeugtechnik – Hubschrauber kann eine im Vergleich zu § 27 Abs. 2 des Berufsausbildungsgesetzes einge-
schränkte Zusatzprüfung im Lehrberuf Maschinenbautechnik abgelegt werden. Sie erstreckt sich auf die 
Prüfarbeit im Umfang des § 5 Abs. 1 Z 1 und das Fachgespräch. Für die Zusatzprüfung gelten die §§ 5 
und 6.“ 

$UWLNHO���
Die Maschinenfertigungstechnik-Ausbildungsordnung, BGBl. II Nr. 338/1999, in der Fassung der 

Verordnung BGBl. II Nr. 177/2005, wird wie folgt geändert: 

� ���VDPW�hEHUVFKULIW�ODXWHW��
Ä(LQJHVFKUlQNWH�=XVDW]SU�IXQJ�

� ��� (1) Nach erfolgreich abgelegter Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Maschinenbautechnik 
kann eine im Vergleich zu § 27 Abs. 2 des Berufsausbildungsgesetzes eingeschränkte Zusatzprüfung im 
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Lehrberuf Maschinenfertigungstechnik abgelegt werden. Sie erstreckt sich auf den Gegenstand Fachge-
spräch. Für diese Zusatzprüfung gilt § 6. 

(2) Nach erfolgreich abgelegter Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Luftfahrzeugtechnik – Flugzeu-
ge mit Turbinentriebwerken, Luftfahrzeugtechnik – Flugzeuge mit Kolbentriebwerken oder Luftfahrzeug-
technik – Hubschrauber kann eine im Vergleich zu § 27 Abs. 2 des Berufsausbildungsgesetzes einge-
schränkte Zusatzprüfung im Lehrberuf Maschinenfertigungstechnik abgelegt werden. Sie erstreckt sich 
auf die Prüfarbeit im Umfang des § 5 Abs. 1 Z 1 und das Fachgespräch. Für die Zusatzprüfung gelten die 
§§ 5 und 6.“ 

$UWLNHO���
Die Metalltechnik-Ausbildungsordnung, BGBl. II Nr. 262/2003, in der Fassung der Verordnung 

BGBl. II Nr. 177/2005, wird wie folgt geändert: 

���7HLO���������$EV����XQG�$EV����ODXWHQ��
„(2) Nach erfolgreich abgelegter Lehrabschlussprüfung in den Lehrberufen Metalltechnik – Metall-

bautechnik, Metalltechnik – Schmiedetechnik oder Metallbearbeitung kann eine im Vergleich zu § 27 
Abs. 2 des Berufsausbildungsgesetzes eingeschränkte Zusatzprüfung im Lehrberuf Metalltechnik – 
Blechtechnik abgelegt werden. Sie erstreckt sich auf die Prüfarbeit im Umfang des § 5 Abs. 1 Z 2 und das 
Fachgespräch. Für die Zusatzprüfung gelten die §§ 5 und 6. 

(3) Nach erfolgreich abgelegter Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Blechschlosser, Luftfahrzeug-
technik – Flugzeuge mit Turbinentriebwerken, Luftfahrzeugtechnik – Flugzeuge mit Kolbentriebwerken 
oder Luftfahrzeugtechnik – Hubschrauber kann eine im Vergleich zu § 27 Abs. 2 des Berufsausbildungs-
gesetzes eingeschränkte Zusatzprüfung im Lehrberuf Metalltechnik – Blechtechnik abgelegt werden. Sie 
erstreckt sich auf die Prüfarbeit im Umfang des § 5 Abs. 1 Z 1 und das Fachgespräch. Für die Zusatzprü-
fung gelten die §§ 5 und 6.“ 

���7HLO���������$EV����XQG���ODXWHQ��
„(2) Nach erfolgreich abgelegter Lehrabschlussprüfung in den Lehrberufen Metalltechnik – Metall-

bautechnik, Metalltechnik – Schmiedetechnik oder Metallbearbeitung kann eine im Vergleich zu § 27 
Abs. 2 des Berufsausbildungsgesetzes eingeschränkte Zusatzprüfung im Lehrberuf Metalltechnik – Fahr-
zeugbautechnik abgelegt werden. Sie erstreckt sich auf die Prüfarbeit im Umfang des § 5 Abs. 1 Z 2 und 
das Fachgespräch. Für die Zusatzprüfung gelten die §§ 5 und 6. 

(3) Nach erfolgreich abgelegter Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Fahrzeugfertiger, Luftfahrzeug-
technik – Flugzeuge mit Turbinentriebwerken, Luftfahrzeugtechnik – Flugzeuge mit Kolbentriebwerken 
oder Luftfahrzeugtechnik - Hubschrauber kann eine im Vergleich zu § 27 Abs. 2 des Berufsausbildungs-
gesetzes eingeschränkte Zusatzprüfung im Lehrberuf Metalltechnik – Fahrzeugbautechnik abgelegt wer-
den. Sie erstreckt sich auf die Prüfarbeit im Umfang des § 5 Abs. 1 Z 1 und das Fachgespräch. Für die 
Zusatzprüfung gelten die §§ 5 und 6.“ 

���7HLO���������$EV����ODXWHW��
„(2) Nach erfolgreich abgelegter Lehrabschlussprüfung in den Lehrberufen Metalltechnik – Blech-

technik, Metalltechnik – Schmiedetechnik oder Metallbearbeitung kann eine im Vergleich zu § 27 Abs. 2 
des Berufsausbildungsgesetzes eingeschränkte Zusatzprüfung im Lehrberuf Metalltechnik – Metallbau-
technik abgelegt werden. Sie erstreckt sich auf die Prüfarbeit im Umfang des § 5 Abs. 1 Z 2 und das 
Fachgespräch. Für die Zusatzprüfung gelten die §§ 5 und 6.“ 

���,P�7HLO���ZLUG�QDFK������$EV����IROJHQGHU�$EV����DQJHI�JW��
„(3) Nach erfolgreich abgelegter Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Luftfahrzeugtechnik – Flug-

zeuge mit Turbinentriebwerken, Luftfahrzeugtechnik – Flugzeuge mit Kolbentriebwerken oder Luftfahr-
zeugtechnik – Hubschrauber kann eine im Vergleich zu § 27 Abs. 2 des Berufsausbildungsgesetzes einge-
schränkte Zusatzprüfung im Lehrberuf Metalltechnik – Metallbautechnik abgelegt werden. Sie erstreckt 
sich auf die Prüfarbeit im Umfang des § 5 Abs. 1 Z 1 und das Fachgespräch. Für die Zusatzprüfung gelten 
die §§ 5 und 6.“ 

���7HLO���������$EV����ODXWHW��
„(3) Nach erfolgreich abgelegter Lehrabschlussprüfung in den Lehrberufen Metalltechnik – Blech-

technik, Metalltechnik – Metallbautechnik oder Metallbearbeitung kann eine im Vergleich zu § 27 Abs. 2 
des Berufsausbildungsgesetzes eingeschränkte Zusatzprüfung im Lehrberuf Metalltechnik – Metallbear-
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beitungstechnik abgelegt werden. Sie erstreckt sich auf die Prüfarbeit im Umfang des § 5 Abs. 1 Z 2 und 
Z 3 sowie das Fachgespräch. Für die Zusatzprüfung gelten die §§ 5 und 6.“ 

���,P�7HLO���ZLUG�QDFK������$EV����IROJHQGHU�$EV����DQJHI�JW��
„(5) Nach erfolgreich abgelegter Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Luftfahrzeugtechnik – Flug-

zeuge mit Turbinentriebwerken, Luftfahrzeugtechnik – Flugzeuge mit Kolbentriebwerken oder Luftfahr-
zeugtechnik – Hubschrauber kann eine im Vergleich zu § 27 Abs. 2 des Berufsausbildungsgesetzes einge-
schränkte Zusatzprüfung im Lehrberuf Metalltechnik – Metallbearbeitungstechnik abgelegt werden. Sie 
erstreckt sich auf die Prüfarbeit im Umfang des § 5 Abs. 1 Z 1 und das Fachgespräch. Für die Zusatzprü-
fung gelten die §§ 5 und 6.“ 

���7HLO���������$EV����XQG���ODXWHQ�ZLH�IROJW��
„(2) Nach erfolgreich abgelegter Lehrabschlussprüfung in den Lehrberufen Metalltechnik – Blech-

technik, Metalltechnik – Metallbautechnik oder Metallbearbeitung kann eine im Vergleich zu § 27 Abs. 2 
des Berufsausbildungsgesetzes eingeschränkte Zusatzprüfung im Lehrberuf Metalltechnik – Schmiede-
technik abgelegt werden. Sie erstreckt sich auf die Prüfarbeit im Umfang des § 5 Abs. 1 Z 2 und das 
Fachgespräch. Für die Zusatzprüfung gelten die §§ 5 und 6. 

(3) Nach erfolgreich abgelegter Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Schmied, Luftfahrzeugtechnik – 
Flugzeuge mit Turbinentriebwerken, Luftfahrzeugtechnik – Flugzeuge mit Kolbentriebwerken oder Luft-
fahrzeugtechnik – Hubschrauber kann eine im Vergleich zu § 27 Abs. 2 des Berufsausbildungsgesetzes 
eingeschränkte Zusatzprüfung im Lehrberuf Metalltechnik – Schmiedetechnik abgelegt werden. Sie er-
streckt sich auf die Prüfarbeit im Umfang des § 5 Abs. 1 Z 1 und das Fachgespräch. Für die Zusatzprü-
fung gelten die §§ 5 und 6.“ 

���7HLO���������$EV����ODXWHW�ZLH�IROJW��
„(2) Nach erfolgreich abgelegter Lehrabschlussprüfung in den Lehrberufen Metalltechnik – Blech-

technik oder Metallbearbeitung kann eine im Vergleich zu § 27 Abs. 2 des Berufsausbildungsgesetzes 
eingeschränkte Zusatzprüfung im Lehrberuf Metalltechnik – Stahlbautechnik abgelegt werden. Sie er-
streckt sich auf die Prüfarbeit im Umfang des § 5 Abs. 1 Z 2 und Z 3 sowie das Fachgespräch. Für die 
Zusatzprüfung gelten die §§ 5 und 6.“ 

���,P�7HLO���������XQG�QDFK�$EV����ZLUG�IROJHQGHU�$EV����DQJHI�JW��
„(4) Nach erfolgreich abgelegter Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Luftfahrzeugtechnik – Flug-

zeuge mit Turbinentriebwerken, Luftfahrzeugtechnik – Flugzeuge mit Kolbentriebwerken oder Luftfahr-
zeugtechnik – Hubschrauber kann eine im Vergleich zu § 27 Abs. 2 des Berufsausbildungsgesetzes einge-
schränkte Zusatzprüfung im Lehrberuf Metalltechnik – Stahlbautechnik abgelegt werden. Sie erstreckt 
sich auf die Prüfarbeit im Umfang des § 5 Abs. 1 Z 1 und das Fachgespräch. Für die Zusatzprüfung gelten 
die §§ 5 und 6.“ 

$UWLNHO���
Die Produktionstechniker-Ausbildungsordnung, BGBl. II Nr. 290/1998, in der Fassung der Verord-

nung BGBl. II Nr. 502/2002, wird wie folgt geändert: 

��������$EV����ELV�$EV����VDPW�hEHUVFKULIW�ZHUGHQ�HUVDW]ORV�JHVWULFKHQ��
���1DFK������ZLUG�IROJHQGHU�QHXHU������VDPW�hEHUVFKULIW�HLQJHI�JW��

Ä(LQJHVFKUlQNWH�=XVDW]SU�IXQJ�
� ��� Nach erfolgreich abgelegter Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Kristallschleiftechnik kann 

eine im Vergleich zu § 27 Abs. 2 des Berufsausbildungsgesetzes eingeschränkte Zusatzprüfung im Lehr-
beruf Produktionstechniker abgelegt werden. Diese erstreckt sich auf das Fachgespräch. Für die Zusatz-
prüfung gilt § 6.“ 

$UWLNHO���
Die Verpackungstechnik-Ausbildungsordnung, BGBl. II Nr. 244/2004, wird wie folgt geändert: 

��������$EV����ODXWHW��
„(1) Nach erfolgreich abgelegter Lehrabschlussprüfung in den Lehrberufen Konstrukteur - Maschi-

nenbautechnik, Konstrukteur – Werkzeugbautechnik, Maschinenbautechnik, Maschinenfertigungstechnik, 
Produktionstechnik oder Werkzeugbautechnik kann eine Zusatzprüfung im Lehrberuf Verpackungstech-
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nik abgelegt werden. Diese hat die Gegenstände „Prüfarbeit“ gemäß § 5 Abs. 2 Z 1 und „Fachgespräch“ 
gemäß § 6 zu umfassen.“ 

���1DFK������$EV����ZLUG�IROJHQGHU�$EV����DQJHI�JW��
„(5) Personen, die eine Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Verpackungsmittelmechaniker gemäß 

der Ausbildungsordnung BGBl. Nr. 229/1974, in der Fassung der Verordnung BGBl. Nr. 569/1986, abge-
legt haben, sind unmittelbar zur Führung der Bezeichnung „Verpackungstechniker“ bzw. „Verpackungs-
technikerin“ berechtigt.“ 
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